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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Landwirtinnen und Landwirte, 
 
der Tag der Landwirtschaft am 8. Juli auf dem Gelände des Wasser- und 
Bodenverbandes Marburger Land war auch dieses Jahr ein großer Erfolg. 
Die Vielfalt der landwirtschaftlichen Themen konnte den Besucherinnen und 
Besuchern gut vermittelt werden. Wir haben viel positives Feedback erfah-
ren. Vielen Dank allen, die sich hier engagiert haben. 
 
Besonders hinweisen möchte ich Sie auf zwei Veranstaltungen, die im Rah-
men des Nachhaltigkeitsdialoges geplant sind. Am 6. September 2018, dem 
Hessischen Nachhaltigkeitstag findet im Kreishaus ab 18:30 Uhr das zweite Dialogforum Nach-
haltigkeit statt. An diesem Abend möchten wir Ihnen und anderen Bürgerinnen und Bürgern des 
Landkreises unser Konzept für eine nachhaltige Entwicklung des Landkreises präsentieren und 
Ihnen vorstellen, wie wir auf Basis dieses Konzepts als Kreisverwaltung weiter vorgehen wollen.  
Für den 27. November konnten wir den renommierten Soziologen Professor Dr. Harald Welzer 
zum Vortrag ĂWas hat Nachhaltigkeit mit Demokratie und Freiheit zu tun?ñ gewinnen. Auch die-
ser Vortrag findet im Kreishaus statt. Seien Sie mit mir auf Prof. Welzers Ansätze gespannt.  
 
Das Nachhaltigkeitskonzept des Landkreises wird auch durch die Anerkennung unseres Land-
kreises als Hessische Ökomodellregion unterstützt. In mehreren Handlungsfeldern möchten wir 
regionale Vermarktung und nachhaltige Landbewirtschaftung voranbringen. Bringen Sie sich 
hier gerne ein. 
 
Die Trockenheit und Hitze dieses Sommers ist vor allem für landwirtschaftliche Betriebe eine 
große Belastung. Erste Hilfe wurde durch die Nutzung der Ökologischen Vorrangflächen ermög-
licht. Der Kreisbauernverband bietet eine Futterbörse als Unterstützung. Weiteres dazu finden 
Sie auch in diesem Info-Brief. 

Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich, dass Sie diesen Sommer gut verkraften. 
 
Herzlichst, Ihre 
 
 
 
Kirsten Fründt 
Landrätin   
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Termine: 
 
 
6. September, 18:30 Uhr 
Zweites Dialogforum Nachhaltigkeit  
Landratsamt, Marburg-Cappel (s. S. 16) 
 
6. September, ab 10 Uhr 
Hessischer Sojatag 
LLH, Neuberg-Ravolshausen, Anmeldung 
www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltun-
gen/20151/  
 
11. September 
Forum Schwein 2018 
LLH, Eichhof, Anmeldung 
www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltun-
gen/page/2/  
 
18. September, 10ï14 Uhr  
Regionalforum Geflügel ï füttern ï schlach-
ten ï vermarkten 
Ludwigsau-Friedlos 
Näheres u. Anmeldung https://www.echt-hes-
sisch.info/veranstaltungen/  
 
20. September, 20 Uhr  
10 Milliarden - Wie werden wir alle satt? 
Regionalkonferenz Nachhaltig Handeln  
Grundtreff Wittelsberg  
ĄWeiteres in dieser Reihe S. 18 

  
 

  
3. Oktober, 10ï17 Uhr   
Maus-Türöffner-Tag ĂKartoffelñ 
Niederwalgern 
 
7. Oktober   
Tag der Regionen im Lahn-Dill-Bergland 
Herborn 
 
16.ï17. Oktober 
Klauenpflegelehrgang Rind 
LLH, Eichhof, Anmeldung 
www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltun-
gen/page/4/  
 
2.ï4. November 2018 
Nachhaltigkeitskonferenz 
Cölbe-Schönstadt, Fleckenbühl  
Näheres S. 17 und demnächst unter: 
http://nachhaltigkeitsregion-marburg-bie-
denkopf.de/  
 
 
6. November 2018, 9ï16 Uhr  
Homöophathie für Tiere für Einsteiger 
LLH, Wächtersbach, Anmeldung 
www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltun-
gen/page/6/  
 
 
 

http://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen/20151/
http://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen/20151/
https://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen/page/2/
https://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen/page/2/
https://www.echt-hessisch.info/veranstaltungen/
https://www.echt-hessisch.info/veranstaltungen/
http://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen/page/4/
http://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen/page/4/
http://nachhaltigkeitsregion-marburg-biedenkopf.de/
http://nachhaltigkeitsregion-marburg-biedenkopf.de/
https://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen/page/6/
https://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen/page/6/
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11.ï18. November 
Umweltfilmwoche Marburg-Biedenkopf 
FB LRV, Marburg, Cineplex 
Näheres demnächst unter: http://klima-
schutz.marburg-biedenkopf.de/  
 
20. November, ab 9:30 Uhr 
4. Hessischer Öko-Fachtag 2018 
LLH, Hüttenberg, Bürgerstuben,  
Anmeldung, Näheres S. 19 und demnächst 
www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen  
 
 

27. November 2018, 19:30 Uhr  
Vortrag: Was hat Nachhaltigkeit mit Demo-
kratie und Freiheit zu tun? 
Prof. Dr. Welzer, Stiftung Zukunftsfähigkeit 
Landratsamt, Marburg-Cappel 
 

 
 

 

Beachten Sie bitte auch die Termine des Erwachsenenfortbildungsprogrammes sowie 
weitere Termine des FB Ländlicher Raum und Verbraucherschutz u.a. auf der Seite 
www.mein-marburg-biedenkopf.de/event-Informationen  

 
 
 
 
 

Agrarförderung 

Nutzung von ökologischen Vorrangflächen in 2018 
 

Mit der ab 01.01.2015 āneuenó Fºrderperiode wurde eine ā¥kologisierungskomponenteó von 

Seiten der Europªischen Union eingef¿hrt, die umgangssprachlich auch als āGreeningó 

bezeichnet wird. Gemeint sind damit dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirt-

schaftungsmethoden. 

Neben der āErhaltung des bestehenden Dauergr¿nlandsó und der āAnbaudiversifizierungó gibt 

es da auch die Vorgabe für konventionelle Ackerbaubetriebe mit mehr als 15 Hektar Ackerland, 

eine āAusweisung einer Flªchennutzung im Umweltinteresseó vorzunehmen.    

Diese āAusweisung einer Flªchennutzung im Umweltinteresseó, auch als ā¥VFó (ºkologische 

Vorrangflächen) bezeichnet, hat mindestens 5 % des Ackerlandes zu betragen, wobei es 

derzeit insgesamt 21 unterschiedlich gewichtete Möglichkeiten hierfür gibt. 

 

Im Antragsjahr 2018 hat es nun wetterbedingt zwischenzeitlich nicht nur Einbußen bei der 

Getreideernte gegeben, sondern insbesondere tritt vermehrt eine zunehmende Futterknappheit 

ein. War schon die diesjährige Heuernte hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so ist 

vielerorts anlässlich der langanhaltenden Trockenperiode mit einem zweiten oder sogar dritten 

Schnitt des Grünlandes nur eingeschränkt zu rechnen. 

Als erste Unterstützungsmaßnahme hatte das Bundesland Hessen zunächst in den 

Landkreisen Schwalm-Eder, Werra-Meissner und Kassel mit Wirkung ab 16. Juli 2018 eine 

Ausnahmeregelung für die eigenbetriebliche Nutzung des Aufwuchses von ÖVF-Brachflächen 

für Futterzwecke generell erteilt. Für die übrigen 18 Landkreise galt diese Ausnahmeregelung 

so nicht. Hier bedurfte es eines individuellen schriftlichen Antrages mit Aussage zur 

einzelbetrieblichen Futterknappheit und Angabe der Schläge (ÖVF-Brachen) die zur 

Futternutzung, sei es Mahd oder Beweidung, genutzt werden sollten. 

http://klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/
http://klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/
http://www.llh.hessen.de/beratung/veranstaltungen
http://www.mein-marburg-biedenkopf.de/event-Informationen
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Sofern von behördlicher Seite der Futtermangel fachlich bestätigt werden konnte und keine 

anderweitigen betrieblichen Möglichkeiten zur Absicherung der Futternutzung bestanden, 

konnte eine schriftliche Genehmigung erteilt werden. 

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind in der Zeit vom 18. Juli ï 02. August 2018 insgesamt 

für 34 Flächen mit zusammen 23,54 Hektar Genehmigungen erteilt worden. 

 

Mit Wirkung ab 03. August 2018 erfolgte dann hessenweit die generelle Freigabe der ÖVF-

Brachen für Futterzwecke. 

Am 21. September 2018 darf nun eine  nderung der āDirektzahlungen Durchf¿hrungs 

Verordnungó des Bundes erwartet werden, die eine weitere Ausnahmeregelung f¿r das 

Antragsjahr 2018 regelt. Gemeint ist, dass eine uneingeschränkte Nutzung des Aufwuchses 

von ÖVF-Zwischenfrüchten dann erlaubt werde, wenn die Zwischenfrüchte ab Aussaat 

mindestens acht Wochen auf der Fläche standen.  

Eine Nutzung kann aber nur im ĂEinzelfall auf Antragñ erfolgen. 

Problematisch könnte der Nachweis der Aussaat und damit verbunden die Einhaltung der 

Acht-Wochen-Frist sein. Im Landwirtschaftlichen Wochenblatt Nr. 32/2018 stand zu diesem 

Thema zu lesen: ĂAls Belege der Aussaat kºnnen Fotos mit automatisch erzeugter Orts- und 

Datumsanzeige von den bestellten Flächen oder Rechnungen von Lohnunternehmen dienenñ. 

Anträge zur Nutzung des Aufwuchses von ÖVF-Zwischenfrüchten mit entsprechenden 

Nachweisen zur Einhaltung der Acht-Wochen-Frist, bitte nach Inkrafttreten der vor genannten 

Verordnungsänderung, an den Fachdienst Agrarförderung und Agrarumwelt zu Händen Herrn 

Seerich. 

Im Bereich des Ohm-Rückhaltebeckens bei Kirchhain gab es am 07. August 2018 ein Unwetter 

mit Starkregen, Hagel und Sturm das dem Mais derart zusetzte, dass dieser stellenweise 

umlag. 

Nachfolgend links eine Maisfläche nach dem Unwetter, rechts nachdem der Häcksler im 

Einsatz war. 

     
Fotos: FBLRV H. Seerich 
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Hinweis zu möglich anstehenden Betriebsübergaben: 

Jedes Jahr aufs Neue kann im Frühjahr, kurz vor Ende der Antragsannahme zu den Agrar-

förderanträgen (15. Mai) beobachtet werden, dass da ja noch schnell eine Betriebsübergabe 

zu erfolgen hat. Im Frühjahr 2018 waren dies immerhin 17. 

Problematisch wird dann aber die digitale Antragstellung mittels der HELENA-Software. 

Ĕ HELENA ï Hessische elektronische Antragstellung 

Der Datenabzug für die Erstellung der Antragssoftware, also der Vortrag der Flächen mit 

Schlaggeometrie und Tabellenangaben, wie Größe, Lagebezeichnung, Schlagnummer Vorjahr, 

Nutzung Vorjahr, usw., erfolgt zentral etwa Mitte Januar vor der Antragskampagne. 

Der HELENA-USB-Stick wird auf den in der Agrarsoftware hinterlegten PI-Daten erstellt und ist 

nicht übertragbar. Dies bedeutet, dass bei einer Betriebsübergabe nach erfolgtem Datenabzug, 

also ab spätestens Mitte Januar, der neue Betriebsinhaber erst einmal keine 

Antragsunterlagen hat. Hier muss dann ein neuer HELENA-USB-Stick erstellt werden, was 

nicht nur aufwändig, sondern insbesondere auch zeitlich recht spät ist. 

 

Daher die große Bitte:  Wenn jemand sich mit dem Gedanken trägt, für das Antragsjahr 2019 

seinen Betrieb an eine/einen Nachfolger*in zu übergeben, dann bitte bis möglichst Ende 

Dezember die PI-Daten im Fachdienst Agrarförderung und Agrarumwelt umschreiben lassen.  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Novelle des Hessisches Wassergesetzes (HWG) ist in Kraft 
Die neuen gesetzlichen Regelungen haben erheblichen Einfluss auf die Nutzung der Gewäs-

serrandstreifen und müssen im Rahmen der aktuellen Düngemaßnahmen sowie bei den 

anstehenden Pflanzenschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. 

Das Hessische Wassergesetz hat Vorrang vor dem Pflanzenschutzgesetz sowie der 

Düngeverordnung. Eine Dünge- oder Pflanzenschutzmaßnahme am Gewässerrand im 4 m 

Bereich kann nach Fachrecht also ordnungsgemäß sein, wird aber als Ordnungswidrigkeit 

nach dem Hessischen Wassergesetz mit Bußgeld belegt. Cross Compliance-relevant sind 

Applikationen im 4 m-Bereich nur, wenn sie im Rahmen von CC geahndet werden müssen. 

Die Zuständigkeit liegt bei der Wasserbehörde, so dass es sich im Folgenden um Informa-

tionen seitens der Landwirtschaft handelt, die aufgrund der Dringlichkeit und der starken 

Nachfrage für etwas mehr Sicherheit sorgen sollen. 

 

Für den Fachdienst Agrarförderung und Agrarumwelt: 

Hans Seerich, Tel.: 06421 405-6231 

E-Mail: seerichh@marburg-biedenkopf.de 

Ansprechpartner für Betriebsübergaben :  

Hartmut Naumann, Tel.: 06421 405-118 

E-Mail: NaumannH@marburg-biedenkopf.de  

mailto:seerichh@marburg-biedenkopf.de
mailto:NaumannH@marburg-biedenkopf.de
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Worum geht es? 

Nach § 23 Abs. 1 und 2 des Hessischen Wassergesetzes ist im 4 m Bereich des Gewässer-

randstreifens u. a. der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln 

verboten. 

Ab 2022 ist auch das Pflügen in diesem Bereich nicht mehr erlaubt. 

Wo bestehen die größten Unklarheiten? 

Die grºÇten Unsicherheiten gibt es zum einen bei der Frage: ĂWas ist ein Gewªsser im Sinne 

von Ä 23ñ? und zum zweiten bei der Frage: ĂWo beginnt der Gewªsserrandstreifenñ? 

 

Was ist ein Gewässer im Sinne von § 23?  

Nach § 1 HWG fallen Be- und Entwässerungsgräben sowie Straßenseitengräben als 

Bestand-teil von Straßen nicht unter die Verbotsregelungen.  

Im Dünge- und Pflanzenschutzrecht unterscheidet man zwischen ständig und periodisch 

wasserführenden Gräben, hier müssen die Abstände eingehalten werden.Gelegentlich 

wasserführende Gewässer sind ohne einschränkende Wirkung. Problematisch ist die 

Unterscheidung von periodisch und gelegentlich wasserführenden Gewässern. 

 

 
© FBLRV Kl. Trümner 

Č Hier müssen die Abstände gem. § 23 HWG eingehalten werden! 

 

 
© FBLRV Kl. Trümner 

Č Keine Einschränkung im Gewässerrandstreifen 

Periodisch wasserführende Gewässer 

¶ typisches Gewässerbett auch ohne 

Wasser erkennbar 

¶ auch ohne Wasserführung charakteris-

tische Gewässervegetation vorhanden 

Gelegentlich wasserführende Gewässer 

¶ Führen im Laufe des Jahres nur selten 

Wasser 

¶ Nur bei starkem Regen wasserführend 

¶ Ohne Wasser ist kein typisches Gewäs-

serbett erkennbar 

¶ Vegetation weicht von der Landvegeta-

tion nicht ab 
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Oft sind Gewässer nicht so gut zu unterscheiden, wie oben dargestellt. Die wasserrechtliche 

Einteilung der Gewässer nach deren Bedeutung (I-,II-,III-Ordnung) hilft hier auch nicht weiter. 

Auch ob ein Gewässer ein oder mehrere Grundstücke entwässert, ist aus landwirtschaftlicher 

Sicht nicht maßgebend. Ein wesentliches Merkmal in Trockenphasen ist die Farbe des 

Gewässerbettes. Hat diese ein tieferes Grün, kann man davon ausgehen, dass die Pflanzen 

hier saftiger sind und mehr Wasser zur Verfügung haben. Geht man in einem Bachbett, merkt 

man, dass der Boden dort weicher ist.  

Ein wesentliches Einteilungsmerkmal sind Feuchtezeiger wie z.B.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: RP-Gießen, FBLRV 
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Wo beginnt der vier Meter Streifen? 

Düngeverordnung, Pflanzenschutzgesetz und auch das Wassergesetz beziehen sich auf die 

Böschungsoberkante als Beginn des vier Meter Bereiches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 

 

Böschungsoberkante 

Bild: RP Gießen ïPflanzenschutzdienst-  
Markierung: FBLRV Kl. Trümner 
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Gewässerschutzstreifen auf Ackerland und Naturschutzfachliche Vereinbarungen für 

Grünland im Rahmen des Hessischen Programmes für Agrarumwelt- und 

Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM) 

Grundsätzlich sind Auflagen für die Landwirtschaft, die über eine ordnungsgemäße 

Landwirtschaft hinausgehen, nach Wasserhaushaltsgesetz ausgleichspflichtig. Hierauf wird 

auch in den Absätzen 4 bis 6 des § 23 des Hessischen Wassergesetzes hingewiesen. Das 

soll und kann hier nicht thematisiert werden. 

Im Rahmen des HALM gibt es aktuell die Möglichkeit, einen Fünf-Jahres-Vertrag über die 

Bewirtschaftung/Pflege von Uferrandstreifen abzuschließen (C.3.3). Die Bewirtschaftungs-

auflagen gehen über das Dünge- und Pflanzenschutzverbot hinaus, denn es muss ein 5 bis 

30m Streifen eingesät werden. 

Gewässerrandstreifen sind unter den gegebenen Vorgaben ackerbaulich nur mit Feldfutter 

nutzbar. Getreide-, Mais-, Leguminosen- oder Hackfruchtanbau ist auch bei erhöhtem 

mechanischem Aufwand nicht möglich.  

Č Es ist daher zu empfehlen, hier einen HALM-Vertrag abzuschließen.  

Für Grünland kann das Programm über Naturschutzfachliche Sonderleistungen auf Grünland 

(H.1) in Anspruch genommen werden.  

Die Auswirkungen der Verbote auf Grünland sind weniger gravierend. Pflanzenbaulich 

kann hier eine intensivere Nutzungshäufigkeit sowie das gezielte Einbringen von 

Leguminosen das Düngeverbot teilweise kompensieren. Langfristig gilt das allerdings nur für 

Flächen, die einen höheren Nährstoffeintrag durch z. B. Überschwemmungen erfahren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ansprechpartner: Klaus Trümner, Tel.: 06421 405-6114 

E-Mail: TruemnerK@marburg-biedenkopf.de  

Ansprechpartnerin Gewässerschutzstreifenprogramm:  

Karina Weiß, Tel.: 06421 405-6225, E-Mail: WeissK@marburg-biedenkopf.de  

Ansprechpartnerinnen und -partner für Naturschutzfachliche Vereinbarungen für Grünland:  

Angelburg, Bad Endbach, Biedenkopf, Dautphetal, Lahntal, Wetschaft: 

Ą Heike Deringer, Tel.: 06421 405-6315, E-Mail: DeringerH@marburg-biedenkopf.de  

Fronhausen, Weimar, Rauschenberg, Wohratal, Steffenberg, Brachehöll, Läuseköppel, 

Dimberg: 

Ą Heidrun Hess-Mittelstädt, Tel.: 06421 405-6303,  

E-Mail: Hess-MittelstaedtH@marburg-biedenkopf.de 

Gladenbach, Lohra, Neustadt, Stadtallendorf, Kleine Lummersbach: 

Ą Michael Zerbe, Tel.: 06421 405-6214, E-Mail: ZerbeM@marburg-biedenkopf.de 

Amöneburg, Breidenbach, Cölbe, Ebsdorfergrund, Kirchhain, Marburg, Münchhausen, 

Wetter: 

Ą Katharina Westrich, Tel.: 06421 405-6301, E-Mail: WestrichK@marburg-biedenkopf.de 

Ą Jens Eidam, Tel.: 06421 405-6127, E-Mail: EidamJ@marburg-biedenkopf.de 

mailto:TruemnerK@marburg-biedenkopf.de
mailto:WeissK@marburg-biedenkopf.de
mailto:DeringerH@marburg-biedenkopf.de
mailto:Hess-MittelstaedtH@marburg-biedenkopf.de
mailto:ZerbeM@marburg-biedenkopf.de
mailto:WestrichK@marburg-biedenkopf.de
mailto:EidamJ@marburg-biedenkopf.de
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Hinweise zur Umsetzung der Düngeverordnung 

Bitte beachten, dass aktuell, also nach der Ernte der Hauptfrucht, auf Ackerland nur zu 

Winter-raps, Feldfutter, Wintergerste und zu Zwischenfrüchten nach Bedarf mit maximal 60 

kg Gesamt-N und 30 kg Ammonium-N pro ha gedüngt werden darf (Die Regelung gilt nicht 

für Kompost und Festmist von Huf- und Klauentieren). 

Der Düngebedarf muss dokumentiert werden. Die hierfür vorgesehenen Formbögen des 

Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen aus dem letzten Jahr werden auch in diesem Jahr 

anerkannt. 

Mit dem aktuellen Düngejahr beginnen auch die Aufzeichnungen für die Stoffstrombilanz für 

die aufzeichnungspflichtigen Betriebe. Diese Aufzeichnungen müssen und können noch nicht 

vorgelegt werden, so dass man sich diesem Thema noch im Winter widmen kann. 

 

 

 

 
Pressemeldung des HMUKLV vom 22.08.2018:  
Dürre 2018: Wirksam helfen bei akuter Notlage ï Vorsorge für die 
Zukunft treffen 

Landwirtschaftsministerin Priska Hinz stellt Dürre-Maßnahmen der 
Hessischen Landesregierung vor 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ministerin Priska Hinz 
© HMUKLV / S. Feige 

 
ĂDie Schªden der anhaltendenden D¿rre sind erheblich, wenn auch regional sehr 

unterschiedlich. Bisherige Schätzungen gehen allein für die hessische Landwirtschaft von 

rund 150 Millionen Euro Gesamtschaden aus. Vor allem die viehhaltenden Futterbaubetriebe 

kommen durch den ausbleibenden Regen in zunehmende Bedrªngnisñ, betonte die 

Hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz heute anlässlich der Vorstellung der 

Maßnahmen der Hessischen Landesregierung zur D¿rre. ĂWir wollen den besonders stark 

betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben wirksam unter die Arme greifen, um die aktuelle 

Notsituation zu mildern. Wir müssen die Betriebe allerdings darüber hinaus darin 

Ansprechpartner: Klaus Trümner, Tel.: 06421 405-6114 

E-Mail: TruemnerK@marburg-biedenkopf.de  

mailto:TruemnerK@marburg-biedenkopf.de
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unterstützen, sich für die Zukunft besser zu wappnen. Es ist zu befürchten, dass 

Extremwetterereignisse künftig in engeren zeitlichen Abständen auftreten werdenñ, ergªnzte 

die Ministerin. 

Die Maßnahmen der Hessischen Landesregierung sehen folgendes vor: 

1. Die Hessische Landesregierung stellt Hilfen für die landwirtschaftlichen Betriebe in Höhe 

von zehn Millionen Euro bereit. Hessen erwartet von der Bundesregierung, dass sie 

zeitnah die Voraussetzungen für bundesweite Entschädigungszahlungen schafft und die 

Bereitschaft erklärt, mindestens die Hälfte der Finanzierung zu übernehmen. Darüber 

hinaus muss es eine, zwischen Bund und Ländern eng abgestimmte, und vor allem 

unbürokratische Lösung auf Grundlage der bestehenden Nationalen Rahmenrichtlinie 

geben. 

2. Zwischenfrüchte, die als ökologische Vorrangflächen angebaut werden, sollen ebenfalls 

für Futterzwecke genutzt werden können. Für die Freigabe dieser landesweit rund 

27.000 Hektar wird Hessen einer Änderung der bundesrechtlichen Vorgaben zustimmen. 

3. Brachen, die als ökologische Vorrangflächen ausgewiesen sind, können seit Anfang 

August landesweit für Futterzwecke genutzt werden. In Hessen fallen rund 12.000 

Hektar unter diese Regelung. 

 

4. Die Hessischen Finanzbehörden geben betroffenen landwirtschaftlichen Betrieben schon 

seit Ende Juli die Möglichkeit, Billigkeitsmaßnahmen zu beantragen oder 

Vorauszahlungen anzupassen. Über die steuerliche Behandlung von 

Risikoausgleichsrücklagen muss auf Bundesebene zügig eine Entscheidung getroffen 

werden. 

5. Die in diesem Jahr anstehenden Agrarzahlungen werden zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt vollständig ausgezahlt. Die EU-Direktzahlungen und die Ausgleichszulage für 

benachteiligte Gebiete werden landesweit etwa 210 bis 230 Millionen Euro betragen. 

6. Für künftige aktive Beiträge der Landwirtschaft zum Klimaschutz sollen bestimmte 

Produktionsverfahren und investive Maßnahmen verstärkt gefördert werden. Da 

befürchtet werden muss, dass derartige Extremwetterereignisse häufiger auftreten, ist es 

sinnvoller öffentliche Mittel präventiv einzusetzen, anstatt im Schadensfall hohe 

Entschädigungssummen aufzubringen. Die landwirtschaftsbezogenen Maßnahmen des 

Integrierten Klimaschutzplans sollen daher zeitlich priorisiert und finanziell aufgestockt 

werden. Das Hessische Umweltministerium vergibt darüber hinaus einen 

Untersuchungsauftrag, mit dem die regionalen und produktionsspezifischen 

Auswirkungen der Dürre 2018 evaluiert werden. 

7. Die aktuellen Ereignisse müssen Anlass sein, um die auf Bundesebene geplante 

Ackerbaustrategie um eine Klimastrategie für die Landwirtschaft zu erweitern. Diese darf 

sich nicht in einer passiven Anpassung an den Klimawandel erschöpfen, sondern muss 

aktive Beiträge der Landwirtschaft zum Klimaschutz beinhalten. Hierzu gehören 

insbesondere der Grünlanderhalt, Anreize zur Verminderung der Methan- und 

Lachgasemissionen. Hessen wird dazu auf der Agrarministerkonferenz im Herbst eine 

Initiative starten. 

8. Die Agrarministerkonferenz hat im Herbst 2017 eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe 

beauftragt, einen umfassenden Bericht zum ĂRisiko- und Krisenmanagement in der 

Landwirtschaftñ zu erarbeiten. Dieser soll unter anderem Handlungsoptionen formulieren. 

Die Agrarministerinnen und Agrarminister von Bund und Ländern werden sich Ende 

September damit befassen. Hessen wird sich dafür einsetzen, dass aus den Analysen 

konkrete unterstützende Maßnahmen für das Risikomanagement, beispielsweise durch 

eine Dürreversicherung, abgeleitet werden. 
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9. Die Ökolandbauverordnung ermöglicht es, im Einzelfall Ausnahmegenehmigungen für 

die Verwendung konventioneller Futtermittel in begrenztem Umfang zuzulassen. 

Entsprechende Anträge können bei Regierungspräsidium gestellt werden.  

 

Pressesprecher: 

Herr Mischa Brüssel de Laskay 

Pressestelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz 

Telefon: +49 611 815 1020 

Telefax: +49 611 815 1943 

E-Mail: pressestelle@umwelt.hessen.de 

https://umwelt.hessen.de/presse/pressemitteilung/duerre-2018-wirksam-helfen-bei-akuter-notlage-vor-

sorge-fuer-die-zukunft-treffen  

 

 

 

 

Futterbörsen beim Bauerverband 

Die Grundfutterversorgung im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist durch die Wetterkapriolen 
angespannt, besonders im Westkreis. Neben den bereits erläuterten Möglichkeiten im Rah-
men der Änderungen bei ÖVF und im Zwischenfruchtanbau informieren wir Sie auch über die 
Aktivitäten des Kreisbauernverbandes Marburg: 

Kreisbauernverband: 
ĂWegen der anhaltenden Trockenheit weisen wir noch einmal darauf hin, dass wir Sie bei der 
Vermittlung von Grundfutter unterstützen. Hierfür haben wir eine Börse eingerichtet. Auch auf 
überregionaler Ebene ist eine Futterbörse beim Hessischen Bauernverband, Tel.: 
06172/7106-221 oder auch per Mail: hbv@agrinet.de, eingerichtet. Nach unserer Information 
ist dort aktuell auch Silomais zur Abgabe verfügbar. 

Betriebe, die ausreichend mit Futter versorgt sind oder noch Vorräte aus dem Vorjahr haben 
und sich in der Lage sehen, Futter an andere in einer Notsituation befindlichen Höfe abzuge-
ben, bitten wir sich an uns zu wenden. 
 
Im Landkreis werden ca. 350 ha Zuckerrüben angebaut. Grundsätzlich besteht die Möglich-
keit, die anfallenden Blätter als Futter zu verwenden bzw. zu silieren.  
Um diese Möglichkeit zu nutzen, müssten Sie sich gegebenenfalls mit Zuckerrübenanbauern 
in Verbindung setzen. Die Rodefahrzeuge können zur Blattbergung ausgerüstet werden. Hier-
für bedarf es allerdings einer frühzeitigen verbindlichen Vereinbarung mit dem 
Zuckerrübenanbauer über die Abnahme der Blätter während der Ernte, die voraussichtlich im 
Oktober beginnen wird.ñ 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: Kreisbauerverband Marburg-Kirchhain-Biedenkopf e.V. 

Heinz-Hermann Nau-Bingel, Tel.: 06421 94480 

E-Mail: info@kreisbauernverband-marburg.de  

https://umwelt.hessen.de/presse/pressemitteilung/duerre-2018-wirksam-helfen-bei-akuter-notlage-vorsorge-fuer-die-zukunft-treffen
https://umwelt.hessen.de/presse/pressemitteilung/duerre-2018-wirksam-helfen-bei-akuter-notlage-vorsorge-fuer-die-zukunft-treffen
mailto:hbv@agrinet.de
mailto:info@kreisbauernverband-marburg.de
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Anerkennung des Landkreises als Hessische Ökomodellregion 

Im Juni 2018 wurde der Landkreis Marburg-Biedenkopf nach erfolgreicher Bewerbung als 
hessische Ökomodellregion (ÖMR) anerkannt. Die Voraussetzungen und das Interesse an 
Ökologischer Landbewirtschaftung sind gut. Aktuell werden bereits 18,6 % der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche im Landkreis durch ca. 180 Betriebe ökologisch bewirtschaftet; im 
hessischen Durchschnitt 13,5 %. Vertreten sind Grünlandbetriebe mit Mutterkuhhaltung, 
Ackerbaubetriebe mit Großvieh- oder Geflügelhaltung bis hin zu Betrieben mit Gemüse- oder 
Kräuteranbau. Teilweise werden die Erzeugnisse direkt an den Verbraucher in der ersten o-
der zweiten Stufe, d.h. weiter verarbeitet, vermarktet. Die Nachfrage steigt in den letzten 
Jahren kontinuierlich. Gerade junge Familien mit Kindern legen verstärkt Wert auf umweltbe-
wusste Erzeugung.  

Mit der Anerkennung verbunden ist eine finanzielle Unterstützung des Landes Hessen für ei-
nen Projektmanger*in und Projekte.  

Die ÖMR zielt auf eine bessere Vernetzung zwischen Produzenten, Verarbeitern und Ver-
brauchern. Auch eine starke Zusammenarbeit mit konventionellen landwirtschaftlichen 
Betrieben wird angestrebt.  

Nach verschiedenen verwaltungsinternen Vorbereitungsarbeiten kann über Winter mit der Ar-
beit begonnen werden. Haben Sie Interesse? Sprechen Sie uns an und bringen sich gerne 
ein.  

 

 

 

 

Hühner und Puten gegen Newcastle-Krankheit regelmäßig impfen! 

Der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz erinnert Geflügelhalter an ihre Ver-
pflichtung, Hühner und Puten gegen die Newcastle-Krankheit zu impfen. Die Impfpflicht gilt 
unabhängig von der Bestandsgröße und ist nicht nur für große Tierhaltungen, sondern auch 
für Hobby-und Rassegeflügelbestände vorgeschrieben. 

Die Newcastle-Krankheit ist eine anzeigepflichtige hochansteckende Viruserkrankung, die bei 
Hühnervögeln schwere Verluste verursacht. Sie kann zu schweren wirtschaftlichen Folgen für 
Tierhalter und ganze Regionen führen, da die betroffenen Bestände getötet werden müssen 
und großräumige Sperren um den Seuchenausbruchsbetrieb errichtet werden. 

Erste Anzeichen einer Newcastle Erkrankung in einem Geflügelbestand kann ein Rückgang 
der Legeleistung, dünnschalige bis schalenlose Eier, wässriges Eiklar sowie ein dünnflüssiger 
grünlichgelber Kot, der ggf. mit Blut durchmischt ist, sein. Bei einer schnellen Ausbreitung 
können Todesfälle ohne vorherige sichtbare Symptome auftreten, die Todesrate erkrankter 
Tiere liegt bei 100%. Weitere Anzeichen einer Erkrankung können sich in Form von hochgra-
diger Apathie, Inappetenz, Atemnot, geschwollenen Augenlidern oder bläulich verfärbten 
Kämmen manifestieren. 

Nach der Geflügelpest-Verordnung gilt für Hühner- und Putenhalter: 

¶ Alle Hühner und Puten eines Bestandes sind gegen die Newcastle-Krankheit impfen zu 
lassen. Dies betrifft auch Hobby- und Kleinstbestände. 

¶ Wiederholungsimpfungen sind nach Angaben des Impfstoffherstellers so durchzuführen, 
dass ein belastbarer Impfschutz besteht. 

¶ Über die durchgeführten Impfungen hat der Besitzer Nachweise zu führen (Impfbescheini-
gung). 

Ansprechpartnerin: Heike Wagner, Tel.: 06421 405-6509 

E-Mail: WagnerHe@marburg-biedenkopf.de  

mailto:WagnerHe@marburg-biedenkopf.de
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¶ Hühner und Puten dürfen nur in einen Geflügelbestand oder auf Geflügelmärkten, Geflü-
gelausstellungen oder ähnlichen Veranstaltungen verbracht werden, wenn eine 
tierärztlichen Bescheinigung mitgeführt wird, aus der hervorgeht, dass der Herkunftsbe-
stand der Tiere regelmäßig gegen die Newcastle-Krankheit geimpft worden ist (im Falle 
von Eintagsküken der Elterntierbestand). 

¶ Zuwiderhandlungen gegen diese Impfpflicht sind Ordnungswidrigkeiten und können mit 
einer Geldbuße geahndet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maus-Türöffner-Tag am 3. Oktober in Niederwalgern 

Der vom WDR inszenierte Maus-Türöffner-Tag soll Familien mit Kindern und allen anderen 
ĂMausfansñ, Einblicke in Themen bringen, die sonst nicht so präsentiert werden. 

Gemeinsam mit den Landtechnikfreunden Niederwalgern, der Gesamtschule, dem landwirt-
schaftlichen Betrieb Heuser und dem gemeinnützigen Unternehmen Integral wird der FB 
LRV, Fachdienste Klimaschutz und Erzeuger-Verbraucher-Dialog sowie das Gesundheitsamt 
Informatives rund um die Kartoffel vorstellen. Das Ernten der Kartoffeln mit unterschiedlichs-
ten Techniken ist zu sehen, die Kinder kºnnen beim ĂKartoffeln lesenñ selbst mitmachen und 
die gesammelten Kartoffeln gegen einen kleinen Kostenbeitrag mitnehmen. Schülerinnen und 
Schüler der Gesamtschule Niederwalgern werden ihre in einer Projektwoche zur Kartoffel er-
arbeiteten Ergebnisse präsentieren.  
An drei Stellen, dem Kartoffelacker, Bremersch Hof und der Gesamtschule, die fußläufig gut 
zu erreichen sind, finden Aktionen statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch in der Schul-
kantine werden zur Mittagszeit Gerichte mit Kartoffeln vom Kantinenbetreiber Integral 
angeboten. Das Rahmenprogramm ist speziell auf Kinder ausgerichtet und bietet kind-
gerechte Erläuterungen. Der Spannungsbogen reicht vom Kartoffelanbau über die Ernte bis 
hin zu unterschiedlichsten Weisen der Kartoffelverarbeitung. 

Die Anreise mit ÖPNV sowie dem Fahrrad sind gut machbar, vom Bahnhof Niederwalgern zu 
den einzelnen Stationen ist es nicht weit. Die Verbindungswege werden ausgeschildet und 
die Aktionsstationen übersichtlich aufgezeigt.  

Der Eintritt zur Veranstaltung von 10ï17 Uhr ist kostenfrei.  
Näheres alsbald unter http://www.klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/   
Um Anmeldung wird gebeten unter maustag@marburg-biedenkopf.de  

 

 
Ansprechpartnerin: Erich Weber, Tel.: 06421 405-6205 

E-Mail: WeberE@marburg-biedenkopf.de  

Ansprechpartner: Dirk Behnke, Tel.: 06421 405-6603 

E-Mail: FBVuV@marburg-biedenkopf.de  

 
©FBLRV D. Behnke 

http://www.klimaschutz.marburg-biedenkopf.de/
mailto:maustag@marburg-biedenkopf.de
mailto:WeberE@marburg-biedenkopf.de
mailto:FBVuV@marburg-biedenkopf.de
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Sachkunde-Weiterbildungen 
 
Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen führt im Winter 2018/2019 
mehrere Sachkunde-Weiterbildungsveranstaltungen durch: 
 
Im Pflanzenschutz sachkundige Personen sind nach §9(4) PflSchG verpflichtet, innerhalb ei-
nes Zeitraumes von 3 Jahren an einer amtlich anerkannten Fortbildungsveranstaltung 
teilzunehmen.  
Für den Bereich Marburg und Umland werden folgende Fortbildungsveranstaltungen angebo-
ten: 
 

Donnerstag, 29.11.2018 Erksdorf Zum Salzwirt 17ï21:30 Uhr  

Dienstag,  04.12.2018 Grünberg Gallushalle 17ï21:30 Uhr 

Mittwoch, 12.12.2018 Wittelsberg Gasthaus Jirje 17ï21:30 Uhr 

Freitag, 14.12.2018 Hüttenberg Hüttenberger Bürger-
stuben 

10ï14:30 Uhr 

 
Für die Veranstaltungen ist eine rechtzeitige Anmeldung erforderlich!! 
 
Sie können sich wie folgt anmelden: 

¶ E-Mail:  Pflanzenschutzsachkunde@LLH.hessen.de  

¶ Fax:    0611-327609219  

¶ Telefon:   0561-7299-333  
Erforderliche Angaben bei Anmeldung per Fax oder E-Mail: 
Veranstaltungsdaten (Datum, Ort), Person (Name, Vorname, Geb.-Datum, Geburtsort),  
Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Telefon).  
Weitere Termine finden Sie auch im Internet unter www.llh.hessen.de 

 
 
 
 

 
 

  

mailto:Pflanzenschutzsachkunde@LLH.hessen.de
http://www.llh.hessen.de/
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Flyer: Zweites Dialogforum Nachhaltigkeit 
 

 
 
 


